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 Antwor t bi t te unter Anführung der  GZ an die Abteilungsmai l

 
 
 
Betrifft: Entwurf einer Verordnung des Vorstands der E-Control über den Preis von 

durch die Ökostromabwicklungsstelle zuzuweisenden 
Herkunftsnachweise 2014 (Herkunftsnachweispreis-Verordnung 2014); 
Begutachtung 

 

Zum übermittelten Verordnungsentwurf nimmt das Bundeskanzleramt-

Verfassungsdienst wie folgt Stellung: 

I.  Allgemeines 

Die Übereinstimmung der im Entwurf vorliegenden Verordnung mit dem Recht der 

Europäischen Union sowie mit den in Anspruch genommenen gesetzlichen 

Grundlagen wäre vornehmlich von der E-Control zu beurteilen. 

II.  Zum Verordnungstext 

Allgemeines: 

Zu legistischen Fragen wird allgemein auf die Internet-Adresse 

http://www.bundeskanzleramt.at/legistik1 hingewiesen, unter der insbesondere die 

Legistischen Richtlinien 19902 (im Folgenden zitiert mit „LRL …“) zugänglich sind. 

                                            
 1 Zur Aktivierung von Links (wie diesem) in PDF/A-Dokumenten vgl.    
http://www.ag.bka.gv.at/index.php/Link-Aktivierung_in_PDF/A-Dokumenten 
 2 http://www.bka.gv.at/Docs/2005/11/28/LegRL1990.doc 
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Zum Titel: 

Der Ausdruck „Herkunfts nachweise 2014“ wäre durch den Ausdruck 

„Herkunftsnachweisen 2014“ zu ersetzen. Alternativ könnte das Wort „von“ durch das 

Wort „der“ ersetzt werden. 

Überdies sollte nach allgemeiner legistischer Praxis im Klammerausdruck der 

Beistrich zwischen Kurztitel und Abkürzung durch einen Gedankenstrich ersetzt 

werden. 

Zur Promulgationsklausel: 

Der gängigen legistischen Praxis folgend wäre die Promulgationsklausel 

folgendermaßen zu gestalten (vgl. die Beispiele bei LRL 109): 

„Auf Grund des § 10 Abs. 12 des Ökostromgesetzes – ÖSG 2012, BGBl. I 

Nr. 75/2011, wird verordnet:“ 

Zu § 2: 

Im Abs. 2 wäre der Ausdruck „BGBl II 476/2012“ durch den Ausdruck „BGBl. II 

Nr. 476/2012“ zu ersetzen. 
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